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Auslandsreise-Krankenversicherung 

Versicherte Personen* • Karteninhaber 

• der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher 

Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte 

• minderjährige, unverheiratete leibliche Kinder sowie Stief-, Adoptiv- und 

Pflegekinder                                                                                         

• volljährige leibliche Kinder sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder, sofern 

diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen                                                                           

• Versicherungsschutz besteht auf allen Auslandsreisen, auch wenn der 

Karteninhaber nicht mitreist 

Versicherungsumfang 

 

• medizinisch notwendige ärztliche und schmerzstillende zahnärztliche 

Behandlung 

• medizinisch sinnvoller und ärztlich angeordneter Rücktransport 

• unabhängig vom Karteneinsatz für die jeweils ersten 60 Tage eines jeden 

Auslandsaufenthaltes 

Versicherungssumme 

 

• 100 % Kostenersatz für medizinisch sinnvolle und ärztlich angeordnete 

Behandlungen 

• ärztlich verordnete Heilmittel (z. B. Massagen, Wärme-, Licht- und 

Elektrotherapie) zu insgesamt 150,00 Euro je Versicherungsfall 

• schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in Verbindung stehenden 

notwendigen Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen 

von Prothesen (nicht jedoch Neuanfertigungen von Zahnersatz, Kronen 

und Inlays) bis zu insgesamt 300,00 Euro je Versicherungsfall  

 

Reiserücktritts- /Reiseabbruchkosten-Versicherung 

Versicherte Personen* • Karteninhaber 

• der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher 

Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte 

• minderjährige, unverheiratete leibliche Kinder sowie Stief-, Adoptiv- und 

Pflegekinder  

• volljährige leibliche Kinder sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder bis zur 

Vollendung des 25. Geburtstages, sofern diese unterhaltsberechtigt sind 

und Unterhalt beziehen 

• Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Reise gemeinsam mit dem 

Karteninhaber durchgeführt wird 

Versicherungsumfang 

 

• Reiserücktritt 

• Reiseabbruch 

• weltweit einschließlich Deutschland 

• unabhängig vom Karteneinsatz 

Versicherungssumme 

 

• insgesamt max. 10.000,00 Euro für alle versicherten Personen pro Reise 

• Selbstbehalt: 100,00 Euro pro Reise 
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Auslands-KFZ-Schutzbrief 

Versicherte Personen* • Karteninhaber 

• der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher 

Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte 

• minderjährige, unverheiratete leibliche Kinder sowie Stief-, Adoptiv- und 

Pflegekinder 

• volljährige leibliche Kinder sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder, sofern 

diese unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen 

• Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Reise gemeinsam mit dem 

Karteninhaber durchgeführt wird                                                                                                                             

Versicherungsumfang 

 

• Versicherungsschutz in Europa und in den außereuropäischen 

Anliegerstaaten des Mittelmeeres bei: 

� Panne / Unfall 

� gestohlenem Fahrzeug 

� Totalschaden 

� Erkrankung oder Tod des Fahrers 

• unabhängig vom Karteneinsatz 

 

Reisenotfallservices (Assistance-Services) 

Juristischer 

Notfallservice  
• Hilfestellung bei Benennung eines Rechtsanwaltes  

Medizinischer 

Notfallservice 
• Information über Möglichkeiten ärztlicher Versorgung  

Kreditkarten- 

Notfallservice 
• Hilfe bei Verlust, Kartensperre, Ersatzkarten-Beschaffung 

Reisedokumenten- 

Notfallservice • Hilfestellung bei Verlust von Dokumenten 

Bargeldservice • Hilfe in finanziellen Notlagen bis zu einer Darlehenssumme von  

1.500,00 Euro innerhalb von 24 Stunden 

 

Tipps für Ihre Reise 

Was Sie unbedingt vor jeder Reise prüfen und unterwegs beachten sollten:  

• Haben Sie keine gültige PIN zu Ihrer Kreditkarte oder ist Ihnen diese nicht mehr bekannt, dann 

bestellen Sie sich eine neue Aktivierungs-PIN. Mit dieser können Sie sich eine neue PIN an unseren 

Geldautomaten vergeben. 

• Prüfen Sie vor längeren Auslandsaufenthalten, ob Ihr persönliches Kartenlimit ausreicht. 

• Im Ausland wird immer häufiger eine 6-stellige PIN gefordert, auch wenn Ihre persönliche PIN nur 4 

Stellen hat. Tippen Sie wie gewohnt Ihre vierstellige PIN ein. Danach drücken Sie ungeachtet der zwei 

weiteren Stellen die Taste „Bestätigung“. 

• Speichern Sie sich die Servicerufnummern zu Ihrer Sparkassen-Kreditkarte in Ihrem Handy ab: 

o Hotline Versicherungsschutz:   +49 (0)40 4119-2300 

o Notrufzentrale (24 Stunden-Service):  +49 (0)89 411 116-446 

o Zentrale Karten-Sperr-Rufnummer:  +49 116 116 


